
11- f209 der Beilagen zu den Stenogrn~~i5chen ProtokolJc~ 
des Nationalrates XVU. Gesetzgebung_periode 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A N T RAG 
No . ..... ~~§: .. I A 

Präs.: 2 6. APR. 1989 
••• " •••• 11 •••••••••••••••••••••• 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBI.Nr. 472/1986, in der Fassung der 

Bundesgesetze BGBI.Nr. 229/1988 und 327/1988 wird wie folgt geändert: 

Nach § 30 wird eingefügt: 

"Ubertritt von Schülern allgemeinbildender höherer Schulen in eine 

andere Form 

§ 30 a. FUr den Ubertritt von Schülern allgemeinbildender höherer 

Schulen in die nächsthöhere Stufe einer anderen Form gilt § 29 

mit der Maßgabe, daß bei der Anwendung des Abs. 5 Freigegenstände 

Pflichtgegenständen gleichgestellt sind und eine Aufnahmsprüfung 

in Werkerziehung (einschließlich Technisches Werken und Textiles 

Werken) dann entfällt, wenn keiner dieser Pflichtgegenstände in 

einer höheren Stufe der angestrebten Form als Plichtgegenstand zu 

besuchen ist." 
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Artikel 11 

Für Schüler, die von der 4. Klasse des Gymnasiums zu Beginn der 

Schuljahre 1989/90 und 1990/91 in die 5. Klasse des Realgymnasiums 

übertreten und das in der gymnasialen Unterstufe begonnene Latein 

in der Oberstufe fortsetzen, ist § 30a des Schulunterrichtsgesetzes 

in der Fassung des Artikels I dieses Bundesgesetzes mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß keine Aufnahmsprüfung in Geometrischen Zeichnen ab­

zulegen ist. 

Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf die erste Lesung dem Unterrichtsausschuß zuzuweisen. 
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Durch die l' Schu:or~anlsations~esetz-Novel:e. BGB1.Nr. 327/1988, 
wurde dle Oberstufe der a:l~emeinbildenden höheren Schule neu ~e­

staltet. Ziel der Neure~elun~ ist eine Erweiterun~ der bisheri~en 

Wahlmöglichkeiten entsprechend den Interessen und Fähi~keiten der 
Schüler, wobel die bisheri~en 8ildun~san~ebote erhalten bleiben 
sollten. In diesem Sinne erfol~te auch im § 39 Abs. 1 Z 2 eine Son­
derregelung, bel der der bisheri~e 8ildun~sinhalt des Realistischen 
Gymnasiums durch ein besonderes An~ebot beim Realgymnäsium, nämlich 
dem alternativen An~ebot des auf der 3. und 4. Klasse des GymnaslUms 
aufbauenden Lateins, aufrecht erhalten wurde. Durch diese Sonderre­
gelung wird jedoCh die ~rundsätzliche Führun~ jeder der drei im § 36 
z 1 des Schulor~anlsationsgesetzes ~enannten Formen als achtstufi~e 
Langformen nicht berührt. 

Gemäß § 29 Abs. 5 des Schulunterrichts~esetzes, BGBl.Nr. 472/1986, 
ist Voraussetzun~ für den Obertritt von einer SChulstufe einer AHS 
mlt Unter- und Oberstufe in eine andere Form einer AHS mit Unter­

und Oberstufe die erfol~reiche Able~un~ einer Aufnahmsprüfun~ aus 
jenen Unterrichtsge~enständen. die in einer der vorher~ehenden 
Schulstufen der an~estrebten Form Pflicht~e~enstand waren und die 
der SChüler noch nicht oder nicht in annähernd ~leichem Umfan~ be-

• 
sucht hat. Diese Aufnahmsprüfun~ ist vom SChulleiter auf Ansuchen 
des SChülers bei ~leichzeiti~er Aufnahme als außerordentlicher SChü­
ler aufzuschieben, Wenn in dessen Person rücksichtswürdi~e Gründe 
vorliegen. Die Frist zur Able~un~ ist mit höchstens einem halben 

Unterrichtsjahr je nachzunolender SChulstufe zu bemessen. Zu dieser 

Gesetzesbestimmun~ er~in~ elne Verordnun~ des Bundesminlsters für 

Unterricht und Kunst über dle Einstufun~sDrüfung als Voraussetzun~ 
für die Aufnahme in die SChule und die AufnahmsDrüfung als Voraus­

setzung für den Obertritt ln elne andere SChulart, BGB1.Nr.3 4JI1976; 

im vorliegenden Zusammenhan~ sind die §§ 6 bis 15 dieser Verordnun~ 

von besonderem Interesse. 

Auf Grund der ~egebenen Rechts:a~e haben Schüler, die von einer 
Unterstufenform der AHS in eine andere Oberstufenform der Langform 

der AHS übertreten wollen, im Regelfall Aufnahmsprüfungen abzule­

~en. Bei elnem Ober~ritt von der ij. Klasse des Gymnasiums in die 

5. Klasse eines Rea:~ymnasiums wäre eine Aufnahmsprüfun~ im 8ereich 
der Werkerziehung sowie im Pflichtge~enstand Geometrisches Zeichnen 

abzulegen. Bei einem Obertritt von der ij. Klasse eines Gymnasiums 

oder eines Realgymnasiums in die 5. Klasse eines Wirtschaftskundli­

ehen Realgymnasiums wären Aufnahmsprüfun~en im Bereich der Werker­

zlehung SOWle in Chemie abzule~en. 
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:~ r 31 des 3c~ulunterrichts~esetzes euch hier 

in Analogie 

Freiger;enstlinrle 

~leictzustellen. 

:::: '::l3.~e!:.e :·-=ti~:e 1 I =edac:'~t. =- e:!:'r. 8:!:' ist in :iieser 3estin:::mnq 

::er =nt:G..ll einer ,~ufnc:.~~s~:!:':i:ur.S ic 2ereic:: der '.ferkerziehunc 

:::"isb.t-ec:e::s::3.TId ~e~::- zu besuc~::n is::. Jies aus I:lehreren 

Gründe~: erstens hat d:eser Bereich keinerlei Bezu~ mehr für der. Be­
re:ch der Oberstufe, zweitens brin~t ~erade e:r.e derart:~e Prüfun~ 
we~en :hrer orakt:schen Art sowohl für die Schüler als auch für die 
DurChführung ~roße Probleme, drittens kann auch ohne Verlust der 
E:~enschaft ais ordentlicher SChüler vom Besuch dieses Pr11cht~e~en­
standes ~emäß der Verordnun~ über die Berre1un~ von der Teilr.ahme an 
e~~zelnen Pf:~cht~e~enstinden (BGB1.Nr. 368/1914) ab~esehen werder. 
u~a ken~t vierte~a auch die ExternistenDrüfun~sverordnun~ (BGB1. 
Nr. 36211979) :m § 1 Aba. 2 Z 9 eine Sonderre~elun~. 

!:i~i1-:; ::01L "lor. ::Jensel8en Jildu!1'-sin::al t kann nach der ~.eure-

~el'J.:r.~ ein ?c·:;,:ler nur er':lerben, ,:.renn e:::- in der Lnter3tufe c.e.s 

~~n:masi 1.11":1 une. in der Cber8tufe des :':e2.1c:yn1n2.siur.; ;.:i t ::?ort-

Set:-::m~ ~es ::yr:masi.:llen Lateinunte:!:':!:'ichtes ':!;"~~,:l"':. :::n di,=ser.: 

-:-",~ I :i.G.t e:::- .~edoc:: -.UC!1 TI2.C:: der ~!7l .~-:i~:e=- :L 'rc::-~8sc::l:lr-enen 

~e~e~~~~ ei~e lu·n.:l~c~~::-~~un~ in GeoQet=i=c~e~ ~eic~nen abzu-

::'-2.--:-en. =2. 1:"e CberG~"J.f8!1::,e::orD e::-s": i:: Jun:' ~S'G8 '10:1 ::ation3.1-

::-:.t tesc~:los3e:: ·.lc::--::ien ist une: die neuen :'e~~=~l~:r:e .:.~:::- die 
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